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Öffentliche Bekanntmachungen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schorfheide für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 79 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2009 
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht (+)
vermindert ( - )

um

und damit der Gesamtbetrag des Haus-
haltsplanes einschließlich der Nachträge

gegenüber  
bisher

nunmehr  
festgesetzt auf

€ € € €

a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 273.500 € -99.700 € 9.967.400 € 10.141.200 €
die Ausgaben 463.100 € -289.300 € 9.967.400 € 10.141.200 €
b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 2.318.400 € -1.340.600 € 5.132.300 € 6.110.100 €
die Ausgaben 2.238.300 € -1.260.500 € 5.132.300 € 6.110.100 €

Die §§ 2 – 4 werden nicht geändert.

Schorfheide, 18.12.2009

Uwe Schoknecht
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 78 (5) Gemeindeordnung für das Land Brandenburg hat jeder unbefristetes Einsichtsrecht in die 1. Nachtragshaushalts-
satzung der Gemeinde Schorfheide für das Haushaltsjahr 2009, ebenso in ihre Anlagen.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schorfheide für das Haushaltsjahr 2009 liegt in der Gemeindeverwaltung, Käm-
merei Zimmer 0.10, während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus.

Schorfheide, 18.12.2009
					   

Uwe Schoknecht
Bürgermeister
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Öffentliches Auslegungsverfahren zum geplanten Naturschutzgebiet „Schnelle Havel“
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 22. Dezember 2009

Die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg beabsichtigt, das Gebiet „Schnelle Havel“ in 
einem förmlichen Verfahren gemäß § 28 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
Mai 2004 (GVBl. I S. 350) in Verbindung mit den §§ 19, 21 und 26b 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes durch den Erlass einer 
Rechtsverordnung als Naturschutzgebiet festzusetzen.
Das geplante Naturschutzgebiet liegt in den Landkreisen Oberhavel 
und Barnim. Von der geplanten Unterschutzstellung werden die fol-
genden Flächen ganz oder teilweise betroffen:

Landkreis Barnim
Gemeinde:	 Gemarkung:	 Flur:	
Wandlitz	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 1	 7;
Wandlitz	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 2	 8;
Wandlitz	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 3	 9;
Wandlitz	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 4	 10;
Schorfheide	 Prötze	 3, 4;
Schorfheide	 Schluft	 1, 2, 3.

Landkreis Oberhavel
Gemeinde:	 Gemarkung:	 Flur:	
Stadt Oranienburg	 Sachsenhausen	 1, 4, 10;
Stadt Oranienburg	 Friedrichsthal	 1, 2, 3;
Stadt Oranienburg	 Schmachtenhagen	 5, 6;
Stadt Oranienburg	 Schmachtenhagen 1	 7;
Stadt Oranienburg	 Malz	 1, 3 bis 9;
Stadt Oranienburg	 Malz 1	 10;
Stadt Oranienburg	 Malz 2	 11;
Stadt Oranienburg	 Malz 3	 12;
Stadt Oranienburg	 Malz 4	 13;
Stadt Oranienburg	 Malz 6	 14;
Stadt Oranienburg	 Malz 7	 15;
Stadt Oranienburg	 Malz 8	 16;
Stadt Oranienburg	 Malz 9	 17;
Stadt Oranienburg	 Malz 10	 18;
Stadt Oranienburg	 Malz 11	 19;
Stadt Oranienburg	 Malz 12	 20;
Stadt Oranienburg	 Bernöwe	 1 bis 3;
Stadt Oranienburg	 Bernöwe 1	 7;
Stadt Oranienburg	 Wiesen am rechten Ufer des Malzer Kanals 3	 1;
Stadt Oranienburg	 Wiesen am rechten Ufer des Malzer Kanals 1	 8;
Stadt Oranienburg	 Wiesen am rechten Ufer des Malzer Kanals 2	 9;
Stadt Oranienburg	 Wiesen am rechten Ufer des Malzer Kanals 3	 10;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 1	 6;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 2	 7;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 3	 8;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 4	 9;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 5	 10;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 6	 11;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 11	 16;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 12	 17;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 13	 18;
Stadt Oranienburg	 Freienhagen 14	 19;
Stadt Oranienburg	 Kreuzbruch 10	 24;
Stadt Liebenwalde	 Freienhagen	 3 bis 5;
Stadt Liebenwalde	 Kreuzbruch	 3, 6, 8, 9
Stadt Liebenwalde	 Kreuzbruch 7	 22;
Stadt Liebenwalde	 Kreuzbruch 8	 23;

Landkreis Oberhavel
Gemeinde:	 Gemarkung:	 Flur:	
Stadt Liebenwalde	 Liebenwalde	 1, 2, 5, 6, 8, 9;
Stadt Liebenwalde	 Liebenwalde 3	 12;
Stadt Liebenwalde	 Liebenwalde 8	 17;
Stadt Liebenwalde	 Liebenwalde 15	 24;
Stadt Liebenwalde	 Liebenwalde 16	 25;
Stadt Liebenwalde	 Liebenwalde 18	 27;
Stadt Liebenwalde	 Liebenwalde 19	 28;
Stadt Liebenwalde	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 5	 11;
Stadt Liebenwalde	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 6	 12;
Stadt Liebenwalde	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 7	 13;
Stadt Liebenwalde	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 8	 14;
Stadt Liebenwalde	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 9	 15;
Stadt Liebenwalde	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 10	 16;
Stadt Liebenwalde	 Wiesen am linken Ufer des Malzer Kanals 11	 17;
Stadt Liebenwalde	 Neuholland	 1 bis 3, 5 bis 7;
Stadt Liebenwalde	 Prötze	 1, 2; 5;
Löwenberger Land	 Falkenthal	 11;
Zehdenick	 Falkenthal 1	 13;
Zehdenick	 Wesendorf	 7;
Zehdenick	 Krewelin	 1 bis 4;
Zehdenick	 Krewelin 1	 6;
Zehdenick	 Kurtschlag	 7, 8;
Zehdenick	 Kappe	 1, 2;
Zehdenick	 Zehdenick	 20 bis 24, 31, 32.

Der Entwurf der Verordnung und die dazu gehörenden Karten werden
 
im Zeitraum vom	 22. Februar 2010   
bis einschließlich	 26. März 2010   

bei den folgenden Behörden während der üblichen Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt:

	 1.	 2.
	 Landkreis Oberhavel	 Landkreis Barnim
	 - untere Naturschutzbehörde -	 - untere Naturschutzbehörde -
	 Berliner Str. 35-37 	 Am Markt 1
	 16515 Oranienburg	 16225 Eberswalde

	 3.	 4.
	 Gemeinde Löwenberger Land	 Stadtverwaltung Zehdenick
	 Löwenberg	 Falkenthaler Chaussee 1
	 Alte Schulstr. 5	 16792 Zehdenick
	 16775 Löwenberger Land

	 5.	 6.
	 Gemeinde Schorfheide	 Gemeinde Wandlitz
	 Finowfurt	 Prenzlauer Chaussee 157
	 Erzbergerplatz 1	 16348 Wandlitz
	 16244 Schorfheide

	 7.	 8.
	 Stadtverwaltung Oranienburg	 Stadtverwaltung Liebenwalde
	 Schlossplatz 2	 Marktplatz 20
	 16515 Oranienburg	 16559 Liebenwalde
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Während der Auslegungsfrist können nach § 28 Absatz 2 Satz 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes von jedem Betroffenen Beden-
ken und Anregungen zum Entwurf der Verordnung schriftlich oder zur 
Niederschrift bei den obigen Auslegungsstellen oder dem Ministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-
burg, Raum 162, Albert-Einstein-Str. 42 - 46, 14473 Potsdam, vorge-
bracht werden. Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen müssen 
den Namen, den Vornamen und die genaue Anschrift der Person ent-
halten. Bedenken und Anregungen, die sich auf Grundstücke beziehen, 
sollen Gemarkung, Flur und Flurstück der betroffenen Fläche enthalten.
Vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an sind nach § 28 Absatz 2 
Satz 3 in Verbindung mit   § 27 Absatz 3 des Brandenburgischen Natur-

schutzgesetzes bis zum Inkrafttreten der Verordnung, jedoch längstens 
drei Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein weiteres Jahr, 
alle Handlungen verboten, die geeignet sind, den Schutzgegenstand 
nachteilig zu verändern (Veränderungssperre). 
Die zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ausgeübte rechtmäßige 
Bodennutzung und rechtmäßige Ausübung der Jagd bleibt gemäß § 
28 Absatz 2 Satz 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes von 
der Veränderungssperre unberührt. 
Diese Bekanntmachung und im Auslegungszeitraum der Entwurf der 
Verordnung zum Naturschutzgebiet „Schnelle Havel“ können auch wie 
folgt im Internet eingesehen werden:
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2318.de/nsgschnhav.pdf

Sonstige amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der 12. Sitzung  

der Gemeindevertretung Schorfheide vom 16.12.2009

Ö f f e n t l i c h e r  Te i l

Überführung der „Kommunalen Arbeitsgemeinschaft < Region 
Heidekrautbahn > in einen Verein‘‘
Vorlage: BG/0119/09
Beschluss:
1.)	 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorfheide hebt folgende 

Beschlüsse auf:
•	 Beschluss der Gemeindevertretung Groß Schönebeck Nr. 

BV-99-95 vom 19.08.1999 über die Mitgliedschaft in der Kom-
munalen Arbeitsgemeinschaft „Region Heidekrautbahn“

•	 Beschluss der Gemeinde Schorfheide Nr. GV-47/3/04 vom 
25.02.2004 über die Vertretung in der Mitgliederversammlung der 
Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Region Heidekrautbahn“.

2.)	 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorfheide beschließt 
die Mitgliedschaft der Gemeinde Schorfheide in dem neu zu grün-
denden Verein, der aus der bisherigen kommunalen Arbeitsge-
meinschaft „Region Heidekrautbahn“ hervorgeht.

3.) 	Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorfheide bevollmäch-
tigt den Bürgermeister, als künftigen Vertreter der Gemeinde in 
dem Verein, die derzeit in Aufstellung befindliche Vereinssatzung 
mitzugestalten und als Gründungsmitglied zu unterzeichnen. 

Der Beschluss Nr. BG/0119/09 wurde einstimmig gefasst.

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 
der Gemeinde Schorfheide für das Haushaltsjahr 2009
Vorlage: KA/0120/09
Beschluss: 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schorfheide für das 
Haushaltsjahr 2009 und ihre Anlagen werden beschlossen.
Der 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schorfheide für das 
Haushaltsjahr 2009 wird bestätigt.
Der Beschluss Nr. KA/0120/09 wurde einstimmig gefasst.

 

Sitzungsplan für das Jahr 2010
Vorlage: HA/0121/09
Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorfheide 
beschließt den Sitzungsplan für das Jahr 2010.
Der Beschluss Nr. HA/0121/09 wurde einstimmig gefasst.

Bebauungsplan (BBP) Nr. 24 „TGE - Gemarkung Lichterfelde‘‘ -  
1. Änderung
Vorlage: BA/0122/09
Beschluss:

1.	 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorfheide beschließt, 
den rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 24 „TGE – Gemarkung 
Lichterfelde“ zu ändern. Die Änderung soll im Bereich der Flur-
stücke 850/2, 1109, 1112, 852/3, 853/7, 952, 850/1, 851/1, 955 und 
1092 der Flur 4 in der Gemarkung Lichterfelde erfolgen.

	 Ziel dieser Planänderung ist die Schaffung der bauplanungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaikan-
lage.

	 Dazu werden die öffentlichen Grünflächen an den Rand des Plan-
gebietes verlegt, die nicht benötigten festgesetzten Verkehrsflä-
chen sollen als Gewerbeflächen überplant werden. (Anlage 2)

2.	 Die Verwaltung wird beauftragt, das vereinfachte Verfahren zur 
Änderung des Bauleitplanes gemäß § 13 BauGB (Baugesetzbuch) 
durchzuführen.

	 Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 
1 und § 4 Absatz 1 BauGB wird abgesehen.

	 Der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Absatz 2 BauGB durch Auslegung 
des geänderten Entwurfs Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

	 Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange ist Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats 
zu geben.

3.	 Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB).

Der Beschluss Nr. BA/0122/09 wurde einstimmig gefasst.

Der Antrag der SPD-Fraktion zur  Anbindung von Groß Schöne-
beck an das Radwegenetz wurde im Ergebnis der Diskussion 
zurückgezogen. 
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IMPRESSUM

Auftragsvergabe: Umbau Schule/Kita Groß Schönebeck
Vorlage: BA/0124/09
Beschluss: Es wird beschlossen, die Aufträge für den Umbau der 
Schule/Kita in Groß Schönebeck an die Firmen:

Los 01	 „Schlosserarbeiten“	 Fa. Thomas Hauke
		  Angermünder Str. 7
		  16247 Joachimsthal
	 Auftragssumme:	 33.024,23 €

Los 02	 „Türen“	 Tischlerei Killermann
		  Lichterfelde
		  Eberswalder Str. 2
		  16244 Schorfheide
	 Auftragssumme:	 38.795,49 €

Los 03	 „Abbruch-, Maurer-	 Baugeschäft Guido Ney GmbH
	 und Putzarbeiten“	 Finowfurt
		  Finowfurter Ring
		  16244 Schorfheide
	 Auftragssumme:	  7.771,16 €

Los 04	 „Fliesenarbeiten“	 Fliesenförste - Andre Förste
		  Lichterfelde
		  Eberswalder Str. 54
		  16244 Schorfheide
	 Auftragssumme:	 20.908,78 €

Los 05 	 „Maler-, Bodenbelags-	 Fa. Albert Bartz
	 arbeiten“	 Bergstraße 1
		  16230 Britz
	 Auftragssumme:	 25.439,03 €

Los 06 	 „Sanitär/Heizung“	 Haustechnik Schiller GmbH
		  Altenhofer Str. 13 a
		  16227 Eberswalde
	 Auftragssumme:	 35.073,31 €

Los 07 	 „Elektro“	 Elektro Ludwig
		  Groß Schönebeck
		  Döllner Str. 42
		  16244 Schorfheide
	 Auftragssumme:	 18.311,09 €

zu vergeben.

Der Beschluss Nr. BA/0124/09 wurde, mit einer Stimmenthaltung, 
mehrheitlich gefasst.

N i c h t ö f f e n t l i c h e r  Te i l

Grundstücksangelegenheit
Vorlage: BA/0117/09
Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorfheide 
beschließt den Tausch folgender Grundstücke: eine Teilfläche von 
3.000 m² des Flurstücks 427, Flur 9, Gemarkung Finowfurt gegen die 
Grundstücke Gemarkung Finowfurt, Flur 8, Flurstücke 187, 668, 856 
zur Gesamtgröße von 11.011 m².
Der Beschluss Nr. BA/0117/09 wurde, mit einer Stimmenthaltung, 
mehrheitlich gefasst.

Grundstücksangelegenheit
Vorlage: BA/0114/09
Beschluss: Der Hauptausschuss der Gemeinde Schorfheide 
beschließt, das Grundstück Gemarkung Finowfurt, Flur 8, Flurstück 
261 zur Größe von 2.000 m², unbebaut zu verkaufen.
Zur Kaufpreisfinanzierung wird Belastungsvollmacht erteilt. Es wird 
beschlossen, die Kosten des  Grundstücksgeschäftes dem Käufer auf-
zuerlegen.
Der Beschluss Nr. BA/0114/09 wurde einstimmig gefasst.

Uwe Schoknecht
Bürgermeister

Jagdverpachtung ab 01.04.2010, Lichterfelde, Jagdbogen 1 
(West) ca. 745 ha, Niederwildrevier, 9 Jahre, voller Wildscha-
den, Wohnsitz 50 km im Umkreis.
Die Gebote sind in einem geschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift „Ausschreibung Jagdbogen 1 (West)” bis zum 
28.02.2010 zu richten an Joachim Rasch, Lichterfelde, Stein-
furter Str. 24, 16244 Schorfheide, Tel 03334 219358. 

Jagdverpachtung ab 01.04.2010, Lichterfelde, Jagdbogen 3 
(Ost) ca. 550 ha, Niederwildrevier, 9 Jahre, voller Wildschaden, 
Wohnsitz 50 km im Umkreis.
Die Gebote sind in einem geschlossenen Umschlag mit der Auf-
schrift „Ausschreibung Jagdbogen 3 (Ost)” bis zum 28.02.2010 
zu richten an Joachim Rasch, Lichterfelde, Steinfurter Str. 24, 
16244 Schorfheide, Tel 03334 219358. 

Ausschreibung Jagdverpachtung


